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Die heute Magnus-Haus genannte Liegenschaft 
befindet sich am Kupfergraben in der Berliner Mit-
te, gegenüber der Westfront der Museumsinsel mit 
dem leuchtend weißen Kolonnadengebäude, das 
seit Kurzem den Eingang zu den verschiedenen Mu-
seen aufnimmt. Das zweigeschossige Gebäude wen-
det sich mit einer ruhigen Front in barocken Formen 
zum öffentlichen Raum, dahinter liegt, für Außen-
stehende teilweise durch Mauern verdeckt, ein weit-
räumiger Garten. Das jüngere Schicksal von Gebäu-
de und Garten eignet sich dazu aufzuzeigen, wie das 
Einhalten der gesetzlichen Vorschriften nicht von 
der Verpflichtung entbindet, in allen geschäftlichen 
und politischen Entscheiden anständige und ver-
antwortungsvolle Verhaltensweisen einzuhalten.
Die Bedeutung des Hauses am Kupfergraben er-
schließt sich aus seiner Geschichte. Es entstand kurz 
nach der Schleifung der Festungsanlagen Berlins. 
Unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Kriegs wa-
ren diese ab 1650 als Schanzenstern mit Bastionen 
und Sandwällen errichtet worden, erwiesen sich 
aber mit der Entwicklung der modernen Artillerie 

als obsolet; nach 1740 wurden die Wälle zugeschüt-
tet und die dadurch gewonnenen Landstreifen nach 
und nach überbaut. Dabei wurden einzelne Gebäu-
de zur Verschönerung der Residenzstadt durch das 
Königshaus errichtet; diese sogenannten Immedi-
atsbauten wurden anschließend besonders verdien-
ten königlichen Beamten übertragen.
Es ist davon auszugehen, dass mit dem Bau des 
Wohnhauses um 1753 begonnen wurde.1 Als Archi-
tekt ist der Holländer Johann Boumann (1706 – 1776) 
nachgewiesen;2 er arbeitete wohl nach aquarellier-
ten Plänen, die Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 
(1699 – 1753) einige Jahre zuvor erstellt hatte.3 Nach 
der Fertigstellung übernahm der Geheime Kriegs-
rat Johann Friedrich Westphal, der im Siebenjähri-
gen Krieg gedient hatte, die Liegenschaft als neuer  
Eigentümer.4

Das Palais steht beidseits frei am Kupfergraben.5 
Die verputzte Fassade erhebt sich über dem hohen, 
weitgehend geschlossenen Gebäudesockel des Kel-
lergeschosses. Zum Hochparterre führt eine dop-
pellläufige Freitreppe, die auf ein schmales Podest 
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mündet. Die Eingangstür ist in eine kleine, von ei
nem Korbbogen geschlossene ische, die von einer 
feingliedrigen Portalvorlage gerahmt ist, eingesetzt. 
Sie ist Zentrum des dreiachsigen Mittelrisalits, der 
durch vier kannelierte korinthische Kolossalpilas
ter, die ein Würfelschnitt Gebälk tragen, kräftig 
gegliedert ist. Die beidseits anschließenden drei 
Seitenachsen übernehmen diese rdnung andeu

tungsweise durch leicht vortretende Rahmungen 
der Achsen. Die schlichten Hochrechtfenster wei
sen im Hochparterre einfache Verdachungen auf, im 

bergeschoss sind sie schmucklos. Das Gebäude ist 
mit einem Vollwalmdach über einem umlaufenden 
einfachen Dachgesims gedeckt. Insgesamt ist das 
Westphal sche Haus ein ausgezeichnetes Beispiel 
für die nüchterne Architektur, wie sie in der Zeit von 
Friedrich I. gepflegt wurde.
Dem Hauptgebäude ist gegen Südwesten ein Gar
tentrakt angefügt. Auf der Straßenseite entstand 
1761 gegen Südosten eine Erweiterung mit einem 
Seitentrakt, der sich mit kleinen Grundrissversätzen 
vom Palais absetzt. Ursprünglich nur eingeschos
sig ausgeführt, wurden beide Bauteile 1  um ein 
Geschoss aufgestockt. Sie passen sich an die Glie
derung des Palais an, nehmen sich indessen mit  
der nun klassizistisch geprägten Architektursprache  
zurück.
Die Innenräume sind im Lauf der Zeit stark verän
dert worden. Aus der Bauzeit ist vor allem die rep
penanlage, die auf ovalem Grundriss vom Erdge
schoss in die Räume des bergeschosses führt, mit 
ihrem schmiedeeisernen Rokokogeländer erhalten. 
Das Kellergeschoss mit den ehemaligen Diensten
räumen ist ebenfalls weitgehend intakt. Die Räume 
in den bergeschossen weisen dagegen kaum mehr 

riginalsubstanz auf.

Das Magnus-Haus, Am Kupfer-
graben 7. tra enfassade.

Das Magnus-Haus, Am Kupfer-
graben 7, en mal arte bearbei-

tet. Hellgrau  en malberei h, 
dun elgrau  Bauden mal.



123

Für den Baut pus des Stadtpalais ist in dieser Zeit 
der große Freiraum, der sich gegen Westen über die 
ganze Breite der Parzelle erstreckt, entscheidend 
wichtig. Als Kutschen Vorfahrt, vor allem aber als 
Ziergarten genutzt, macht er deutlich, wie weiträu
mig die eubebauung dieses vorstädtischen Gebiets 
damals konzipiert war. Das Haus am Kupfergraben 
ist das wohl letzte Beispiele für diese Berliner Be
bauungsform und den Bezug zwischen Palais und 
Garten.

Komplexe Eigentums- und Nutzungsgeschichte
Das Palais blieb über lange Zeit das Wohnhaus der 
Familie Westphal. In den späten 1760er Jahren 
wohnte dort auch der Mathematiker und Astronom 
Joseph Louis ompte de Lagrange (eigentlich Giu
seppe Ludovico Lagrangia, 1736 – 1 13), der 1766 von 
Friedrich II. als achfolger von Leonhard Euler als 
Direktor der Königlich Preußischen Akademie der 
Wissenschaften berufen worden war. Er entwickelte 
hier seine bedeutende Abhandlung Traité de Mécha-
nique Analytique. ach dem od von Johann Fried
rich Westphal wurde das Haus 1  an berbaurat 
August Adolph Günther (1779 – 1 4 ) verkauft, der 
nach eigenen Plänen innere Umbauten vornehmen 
ließ. Das Haus beherbergte in diesen Jahren auch 
den Generalintendanten der Berliner Museen, arl 
Graf von Brühl (177  – 1 37).

Im Jahr 1 40 erwarb der Ph siker Gustav (Heinrich) 
Magnus (1 0  – 1 70), der seit 1 34 als außerordent
licher Professor der echnologie an der Friedrich
Wilhelms Universität6 wirkte, die Liegenschaft. Er 
richtete in seinem Wohnhaus ein chemisch ph si
kalisches Laboratorium ein, das bei seiner Eröffnung 
1 4  zu den am besten ausgerüsteten Forschungs
plätzen in Europa zählte. Gustav Magnus wird als 
vielseitig interessierter aturwissenschaftler ge
schildert, der die ph sikalische Erkenntnis wesent
lich voranbrachte. Er entdeckte das Magnus Salz 7 
und die Perjodsäure, stellte die Magnus Formel  zur 
Berechnung des Sättigungsdampfdrucks für Was
serdampf auf und beschrieb den Magnus Effekt , 
der die von einem in einer Strömung rotierenden 
Körper ausgehende uerkraft definiert. Gustav Ma
gnus war zudem ein begeisternder Lehrer, der sein 
Labor auch seinen Studenten für die Arbeit an ihren 
eigenen Projekten zur Verfügung stellte. Viele von 
ihnen wurden später zu bedeutenden Ph sikern, de
ren Arbeiten die große Breite der Forschungen von 
Magnus fortführten.  Um die für die Vorlesungen 
notwendigen Apparaturen nicht zwischen Labor 
und Universität transportieren zu müssen, ließ er 
sich im eigenen Haus einen Universitätshörsaal ein
bauen.

eben seiner ätigkeit an der Universität unter
richtete Gustav Magnus auch an der Berliner Artil

Das Magnus-Haus, Am Kupfer-
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lerie  und Ingenieurschule. Dort war Werner Sie
mens (1 16 – 1 9 ) unter seinen Schülern; in seinen 
Lebenserinnerungen beschreibt er, wie sehr er den 
Unterricht genossen habe, der ihm eine neue, in
teressante Welt eröffnete .9 Später wurde die Arbeit 
von Siemens über das d namo elektrische Prinzip 
auf Veranlassung von Magnus publiziert.10 Siemens 
war hauptberuflich ffizier, als er gemeinsam mit 
Johann Georg Halske (1 14 – 1 90), der sich als Prä
zisionsmechaniker mit dem Bau ph sikalischer 
Apparate einen amen gemacht hatte, die ele
graphen Bau Anstalt von Siemens  Halske in Ber
lin gründete – die entscheidenden Gespräche zur 
Gründung sollen im Magnus Haus stattgefunden  
haben.
Seit 1 43 führte Magnus als neue Form einer Lehr  
veranstaltung ein Ph sikalisches olloquium  durch.  
Zu Kaffee und Kuchen wurden im Salon oder im 
Park die neuesten Publikationen und der aktuelle 
Stand der Forschung diskutiert. ur zwei Jahre spä
ter wurde, gewissermaßen als achfolgeformat, die 
Ph sikalische Gesellschaft zu Berlin gegründet, eine 
der ältesten wissenschaftlichen Vereinigungen in 
Deutschland.11 Bis heute versteht sie sich als rt des 
Austauschs von Fachleuten, fördert durch regelmä
ßige Vortragsveranstaltungen die Verbreitung der 
ph sikalischen Forschung und vergibt Preise an he
rausragende Ph sikerinnen und Ph siker. Sie prägte 
hinfort die Geschichte des Magnus Hauses.

ach dem od von Gustav Magnus verblieb seine 
Witwe Bertha, geborene Humblot (1 0 – 1910),1  
noch bis zum Ende ihres Lebens im Haus am Kup
fergraben. Es ging danach ans Königlich Preußische 
Hausministerium. Dieses vermietete das Haus an 
den Besitzer und Leiter der Reinhardt Bühnen 13, 
den bereits damals berühmten Regisseur Ma  Rein
hardt (1 73 – 1943). Haus und Garten wurden erneut 
zur Bühne eines regen gesellschaftlichen Lebens, 
nun nicht wissenschaftlicher, sondern kultureller 
und politischer Ausrichtung. Ma  Reinhardt wohnte 
bis 19 1 im Magnus Haus; seine Frau, die Schauspie
lerin Else Heims (1 7  – 195 ), ging 1933 von hier aus 
in die Emigration. Bereits ab 19 7 hatte das preu
ßische Finanzministerium die Räume des Erdge
schosses und des nördlichen eils des bergeschos
ses umgebaut und sie wurden durch verschiedene 
Universitätsinstitute der Universität belegt. Dort 
verblieben sie bis zum Ende des Weltkriegs, der am 
Haus erstaunlicherweise bloß kleinere Schäden hin
terließ.

ach der Eroberung Berlins richtete die Rote Armee 
das Haus am Kupfergraben für die dem Innenminis
terium unterstehende Geheimpolizei der Sowjetuni
on ein. Im ersten Stock wurden die Verhöre durchge
führt, im Hochparterre befanden sich die Büros, im 
Keller waren die Gefängniszellen eingebaut. Bereits 
194  wurde das Gebäude dem Magistrat abgetreten, 
der hier die Räume der Gesellschaft für Deutsch  
Sowjetische Freundschaft einrichtete. 

Aus Anlass eines Kolloquiums zum hundertsten Ge
burtstag von Ma  Planck wurde das Magnus Haus 
zehn Jahre später der Ph sikalischen Gesellschaft 
der DDR in dauernde bhut und Pflege  überge
ben. 1961 wurde der Rechtsanspruch der Gesell
schaft auf die Liegenschaft formell festgeschrieben. 
Diese hatte allerdings nicht die finanziellen Mittel, 
das Gebäude ordentlich zu unterhalten, und dessen 
Zustand verschlechterte sich zusehends.
Bereits vor der deutschen Vereinigung beschlossen 
die ph sikalischen Gesellschaften in st und West, 
sich zur Deutschen Ph sikalischen Gesellschaft 
zusammenzuschließen. Diese übernahm die Ver
pflichtung, das Magnus Haus als Begegnungsort 
von Ph sikerinnen und Ph sikern zu erhalten. Bei 
der Vereinigung trat das Land Berlin in die Eigen
tumsrechte ein und die Gesellschaft blieb lediglich 
Mieterin. 

Historische Bedeutung
Ein historisches Gebäude wird zum Denkmal, wenn 
es in besonders bedeutsamer Weise Zeugnis vergan
gener Epochen ablegt. In Berlin erfasst das Landes
denkmalamt diese wichtigen baulichen Zeugen in 
der Denkmalliste.
Die Bedeutung des Magnus Hauses liegt zunächst 
im Umstand, dass es das letzte Beispiel der Wohnbe
bauung ist, wie sie im 1 . und frühen 19. Jahrhundert 
die Mitte der Stadt geprägt hat. Sie ist charakteri
siert durch das Palais mit Ausrichtung zum öffent
lichen Raum und den Garten im ruhigeren, hinte
ren eil des Grundstücks; die beiden bilden eine  
Einheit.
Von Relevanz für den Denkmalwert ist auch der 
personen , wissenschafts  und kulturgeschichtli
che Aspekt. Es gibt kaum ein Gebäude in Berlin, das 
so eng mit einem hervorragenden Wissenschaftler 
und seinem Wirken sowie mehreren bedeutenden 
Persönlichkeiten verbunden ist und das als rt des 
wissenschaftlichen Austauschs sowohl eine auf ein 
und dieselbe Gesellschaft zurückzuführende lan
ge radition besitzt als auch aktuell weiter genutzt  
wird.
Das Gebäude selbst hebt sich namentlich im u
ßeren durch seine ausgezeichnete friderizianische 
Architektur von vergleichbaren Bauten ab. Der Ur
sprungsbau mit seiner ruhigen, klaren Front und 
dem reppenhaus sowie die geschickten Ergänzun
gen gehören zu den bedeutendsten Realisierungen 
des damaligen Wohnbaus. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Zugehörigkeit 
des Hauses und seines Gartens zum größeren Gan
zen eines wichtigen Denkmalbereichs, des Ensem
bles Dorotheenstadt. Die Liegenschaft ist überdies 

eil der Pufferzone des U ES Welterbes Muse
umsinsel Berlin .
Die Liegenschaft wurde am 1. September 1977 in die 
Denkmalliste Berlin eingetragen. Sie ist damit ein 
geschütztes Denkmal.14
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Die Restaurierung
Seit dem Zweiten Weltkrieg war der laufende Un
terhalt des Magnus Hauses vernachlässigt worden, 
sein Zustand verschlechterte sich zusehends und 
es wurde klar, dass eine umfassende Restaurierung 
nötig sein würde. Die Deutsche Ph sikalische Ge
sellschaft, die als achfolgerin der Ph sikalischen 
Gesellschaft der DDR die Befugnis hatte, es wie ein 
Eigentümer zu benutzen und zu gestalten ,15 sah sich 
außerstande, die dafür nötigen Mittel aufzubringen. 

ach der Wiedervereinigung hatte das Land Berlin, 
das als Eigentümer für das Haus verantwortlich war, 
mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen. So 

kam das Angebot der Siemens AG, die Restaurie
rung zu unterstützen, einem Geschenk des Himmels 
gleich. Sie übergab am 6. ovember 1990 dem Land 
Berlin eine Spende im Betrag von 10 Millionen Mark 
für die Sanierung des Gebäudes durch die Ph sikali
sche Gesellschaft als private Bauherrin.16 Die Firma 
erläuterte ihr Engagement mit ihrer Bindung an das 
Haus, in dem die zwei Firmengründer sich kennen
gelernt und die Schaffung des Unternehmens wohl 
besprochen und beschlossen haben.17

Die Gesamtrestaurierung des Magnus Hauses er
folgte 199  – 1994.1  Sie wurde nach den anerkann
ten Regeln für denkmalpflegerische Interventionen 

Das Magnus-Haus, Am Kupfer-
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mit großer Sorgfalt durchgeführt.19 Die Intervention 
ist umfassend dokumentiert und hat ihren ieder
schlag in einer ausführlichen Publikation gefun
den. 0 An dieser Stelle muss daher nicht näher auf 
Einzelheiten eingegangen werden. Die Einweihung 
fand am 1 . ovember 1994 statt.

Der Verkauf an Siemens
Im Zusammenhang mit der Restaurierung überließ 
das Land Berlin das Magnus Haus der Deutschen 
Ph sikalischen Gesellschaft zur utzung als wissen
schaftlich kulturelles Begegnungszentrum. 1 des 

utzungsvertrags lautet  Das utzungsverhältnis 
beginnt mit dem 15. .1994 und ist von unbestimm
ter Dauer.   1 Die Gesellschaft konnte davon ausge
hen, dass damit ihre Zukunft im Magnus Haus, dem 
traditionsreichen rt ihres Bestehens, gesichert sei.

ach einiger Zeit sah die Siemens AG ihre maßgeb
liche Unterstützung der Restaurierung indessen in 
neuem Licht  nicht mehr als Spende, sondern ge
wissermaßen als Investition. Daraus leitete sie ein 
Recht ab, das Magnus Haus zu erwerben. Den Senat 
hinderten weder die 170 Jahre dauernde, nur kurz 
unterbrochene radition des Hauses als Begeg
nungsort der weltbesten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler noch der Vertrag mit der Deutschen 
Ph sikalischen Gesellschaft daran, über den Verkauf 
der Liegenschaft zu verhandeln. Das erklärte Ziel 
der Siemens AG war es, im traditionsreichen Ma  
gnus Haus ihre Hauptstadtrepräsentanz einzurich
ten oder mit andern Worten von dort aus Lobb ing 
zu betreiben und die Politik der öffentlichen Institu
tionen in Bund und Land zugunsten der Firmeninte
ressen zu beeinflussen. 
In der schwierigen Finanzlage des Landes kam der 
Senat diesem Ansinnen gern entgegen. In Missach
tung eines Gutachtens, das den Liegenschaftswert 
auf 9, Millionen Euro errechnet hatte, wurde die 
seinerzeitige Spende gleich miteinbezogen und der 
Kaufpreis auf lediglich , 6 Millionen Euro festge
setzt.  Der Deutschen Ph sikalischen Gesellschaft, 
die anfänglich eingeladen wurde, ebenfalls eine 
Kaufofferte einzureichen, wurde beschieden, der 
Verkauf an die Siemens AG sei beschlossene Sache. 
Der Verkauf fand im September 001 statt. Der Vor
gang wurde in der ffentlichkeit stark kritisiert, 
sowohl die Ansprüche der Siemens AG als auch die 
Willfährigkeit des Senats. ffenbar wurde die Firma 
von dieser egativpresse überrascht und als neue 
Eigentümerin änderte sie an der Vermietung des 
Gebäudes an die Deutsche Ph sikalische Gesell
schaft nichts. Wie lange diese das Magnus Haus als 
ihren Sitz würde nutzen können, blieb und bleibt in
dessen unsicher. 3

Bona fide
Der Vorgang scheint mit den geltenden Gesetzen 
vereinbar zu sein. eben der juristischen Betrach
tungsweise, ihr vielleicht übergeordnet, sind in

dessen auch die Grundsätze redlichen und ver
antwortungsvollen Verhaltens zu beachten. Sie 
sind in diesem Fall missachtet worden seitens der 
Siemens AG, noch krasser durch den Senat von  
Berlin. 
Das Ansinnen, die finanzielle otlage eines Ge
meinwesens ausnutzend, ein bjekt drastisch un
ter seinem Wert zu erwerben, macht einen Mangel 
an geschäftlichem Anstand offenbar. Keine Firma, 
die etwas auf sich hält, würde zudem ein Geschenk 
zurückfordern, indem sie es sich nachträglich auf 
einen Kaufpreis anrechnen lässt. Unanständiges Ge
schäftsgebaren ist nicht einklagbar, wirft indessen 
ein Schlaglicht auf eine Firma und führt zur Frage, 
wie sie in anderen Fällen handelt.
Der Berliner Senat hat sich in diesem Verkaufsge
schäft ungebührlich unter Druck setzen lassen. Ge
fügig ist er den Wünschen der für die örtliche Wirt
schaft wichtigen Siemens AG nachgekommen und 
hat Beihilfe zu einem Vorzugsverkaufspreis geleis
tet. So hat er öffentliches Eigentum weit unter dem 
Wert privatisiert. och bedenklicher ist, dass er die 
ausdrücklich übernommenen Verpflichtungen ge
genüber der Deutschen Ph sikalischen Gesellschaft 
verletzt und damit sich selbst desavouiert hat. Die 
ihr verbindlich zugesicherte utzungsmöglichkeit 
ist unsicher geworden. icht einmal die Möglich
keit, sie zu sichern, indem sie die Liegenschaft hätte 
kaufen können, wurde ihr geboten.
Auf beiden Seiten wurde damit ein wichtiger Grund
satz menschlichen Handelns verletzt, nämlich die 
Forderung, dass auf allen Ebenen nach reu und 
Glauben zu handeln ist  Menschen und auch Fir
men und politische Instanzen haben sich anständig, 
redlich, aufrichtig, zuverlässig und rücksichtsvoll zu 
verhalten. 4

Der Neubau im Garten
Am 7. Mai 013 reichten die Architekten Kleihues  
Kleihues eine Bauvoranfrage für einen eubau im 
Garten des Magnus Hauses 5 ein und ersuchten um 
einen Vorbescheid. 6 Das nicht weniger als fünfge
schossige Gebäude sollte eine große Grundfläche 
von nahezu 500 uadratmetern einnehmen, der 
Freiraum des Gartens zur nächstgelegenen begren
zenden Fassade 7 halbiert werden. Das Projekt hätte 
das Magnus Haus als wichtigen Zeitzeugen massiv 
kompromittiert.
Die Fachbehörden aller involvierten Bereiche und 
Stufen lehnten das Projekt klar ab und auch ver
schiedene außenstehende Personen äußerten sich 
kritisch.  Das Stadtplanungsamt Mitte und die Se
natsbaudirektion erachteten das Vorhaben aus pla
nungsrechtlichen Gründen als unzulässig. Auch die 
Untere Denkmalschutzbehörde Mitte beurteilte den 
von Siemens gestellten Vorbescheidsantrag negativ. 

ach einer aus übergeordneten politischen Grün
den  erfolgten Weisung durch den zuständigen 
Baustadtrat 9 wurde diese Stellungnahme in ihr 
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Gegenteil verkehrt. Das Landesdenkmalamt als 
Denkmalfachbehörde erteilte das erforderliche Ein
vernehmen zu der nun positiven Beantwortung der 
denkmalrelevanten Fragen jedoch nicht, beurteilte 
den Antrag negativ und begründete einlässlich, wes
halb das Vorhaben dem Denkmalschutz diametral 
widerspreche. Der zu einer ußerung aufgerufene 
Landesdenkmalrat seinerseits stellte fest  Jegliche 

berbauung des Gartens stellt eine schwere Beein
trächtigung des Denkmals und seines Umraums 
und zudem der Welterbestätte Museumsinsel Ber
lin  in ihrer Pufferzone dar. Ein von der Senatsbau
direktorin geforderter; Anm. d. Verf.  Wettbewerb 
kann das Problem nicht lösen, da es nicht um die 
Volumetrie und Gestaltung im Einzelnen, sondern 
generell um die Verträglichkeit einer Bebauung an 
diesem Standort geht.  30

In einem Schreiben forderte der Regierende Bürger
meister Klaus Wowereit den Senator für Stadtent
wicklung und Umwelt auf, das Vorhaben unterstüt
zend zu begleiten und anstehende Fragen in engem 
Kontakt mit dem Bezirk einer einvernehmlichen 
Klärung  zuzuführen.31 Die Weisung wurde mit der 
Bedeutung von Siemens für Berlin begründet. Auf 
der Grundlage dieses Schreibens wurde die berste 
Denkmalschutzbehörde von der Senatsbaudirekto
rin angewiesen, den Dissens zwischen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Bezirks Mitte und dem 
Landesdenkmalamt zur denkmalrechtlichen Frage 
des Bauvorbescheides zugunsten der Ersteren zu 
entscheiden und dem geplanten eubau im Garten 
zuzustimmen.3  Diese politischen Abläufe führten 
zu mehreren Vorstößen im Abgeordnetenhaus.33 Der 
positive Vorbescheid wurde vom Bezirksamt Mitte 
von Berlin am 30. März 015 erteilt.34 

Machtgebaren
Die Siemens AG hat den Einfluss, den sie als wich
tiger Industriebetrieb für Berlin hat, ohne große Be
denken ausgenützt. Wenn die Repräsentanz nicht 
im Magnus Haus zu etablieren war, dann brauchte 
es zumindest einen eubau in nächster ähe. Dass 

dieser das Baudenkmal offensichtlich und für jeden 
Laien erkennbar verschandeln würde, scheint für die 
Firma unwichtig gewesen zu sein. Sie hat ihre Macht 
als Arbeitgeberin und Steuerzahlerin eingesetzt, um 
ein Projekt durchzudrücken, das den geltenden Ge
setzen widerspricht.
Die politischen Behörden haben das Spiel mitge
spielt. Ihr Weisungsrecht nutzend, haben sie die 
planungs  und denkmalrechtlichen Erkenntnisse 
ihrer eigenen Fachinstanzen, die aufzeigten, dass 
der eubau rechtswidrig ist, vom isch gefegt. Po
litikerinnen und Politiker, die nicht in der Lage sind, 
dem Druck von Mächtigen zu widerstehen, desa
vouieren sich selbst. Durch das egieren des Grund
satzes gleiches Recht für alle  schaden sie dem  
Gemeinwesen.
Es gehört zu den genuinen Aufgaben von Politike
rinnen und Politikern, dass sie zuweilen zwischen 
verschiedenen öffentlichen oder privaten Interessen 
abwägen müssen. Es muss verlangt werden, dass 
sie ihre Entscheidungen in sorgfältiger Würdigung 
der verschiedenen Standpunkte treffen. In der Fol
ge sind diese nachvollziehbar zu begründen – ein 
Entscheid nach persönlichem Gutdünken genügt 
den Anforderungen an ein öffentliches Amt nicht. 
Bei nicht eindeutiger Rechtslage (in Bezug auf das 
Magnus Haus war sie eindeutig) ist somit ein Ab

Kleihues  Kleihues  orpro e t 
für die Bebauung des Gartens  
des Magnus-Hauses mit einem 
Gebäude für die Hauptstadt- 
repräsentanz der Siemens AG, 
2 11.
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wägungsentscheid gegen ein Baudenkmal durchaus 
möglich. Er ist indessen transparent zu erläutern. 
Diese Begründungspflicht gilt auch für die Denk
malpflege. Sie hat sie in diesem konkreten Fall vor
bildlich eingehalten. Ihre Entscheide waren trans
parent begründet und nicht bloß für Fachleute, 
sondern auch für Personen anderer Berufsausrich
tung leicht verständlich.

Verantwortung
ach dem positiven Vorbescheid beabsichtigte die 

Siemens AG einen Realisierungswettbewerb für ihr 
Repräsentanzgebäude auszuloben.35 Mehrere Verei
nigungen, die sich mit der Entwicklung einer hohen 
Baukultur beschäftigen, veröffentlichten daraufhin 
einen ffenen Brief .36 Er richtete sich an poten
zielle Mitglieder des Preisgerichts, Architektenbüros 
und Sachverständige, die gegebenenfalls eingeladen 
werden sollten, an einem von der Siemens AG aus
zulobenden Realisierungswettbewerb mitzuwirken, 
und forderte sie auf, auf eine Mitwirkung zu ver
zichten sowie diesen Verzicht öffentlich zu machen. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste den Archi
tekten des Vorbescheidsantrags klar geworden sein, 
dass die Verantwortung der Architektinnen und Ar
chitekten für die Baukultur es erfordert, einen luk
rativen Auftrag abzulehnen, wenn er offensichtlich 
zu einer schweren Beeinträchtigung eines Baudenk
mals führt.
Der ffene Brief  zeigte Wirkung.37 Prominente 
Fachpersonen sagten ihre eilnahme am Wettbe
werb ab, Siemens verzichtete in der Folge auf dessen 
Durchführung und im Anschluss darauf auf die Re
alisierung des Projekts. Die Firma ließ die fünf Jahre 
der Laufzeit des Vorbescheids ungenutzt verstrei
chen. Die Verlängerung des Vorbescheids zum eu
bau der Siemens Hauptstadtrepräsentanz wurde im 
Juli 01  versagt.3  

Es steht nun in der Verantwortung der Siemens AG, 
der Deutschen Ph sikalischen Gesellschaft das Ma
gnus Haus langfristig zur Verfügung zu stellen.39 In 
Anbetracht der Bedeutung der Gesellschaft, ihrer 
Verbindung zur Geschichte des Hauses und nach 
den bedenklichen Vorgängen der letzten Jahre wür
de es der Firma gut anstehen, der Gesellschaft die 
Liegenschaft zu Eigentum zu übertragen. Da wäre 
auch ein Geschenk keine übertriebene Geste.

Ein Beispiel unter vielen
So krass und offensichtlich wie die geschilderten 
Vorgänge um das Magnus Haus in Berlin sind nur 
wenige Fälle. In anderer Ausprägung wissen aber 
viele Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger 
von ähnlichen Erfahrungen zu berichten. Macht
missbrauch von Kaufinteressentinnen oder inte
ressenten und ungebührliche Einflussnahme bei 
Anträgen auf Baugenehmigung kommen immer 
wieder vor. Amtsträgerinnen und Amtsträger lassen 
sich einschüchtern, verschleudern öffentliches Gut 
und erzwingen mit sachfremden Weisungen, die 
nicht transparent gemacht werden, Entscheide, die 
nicht zu rechtfertigen sind. Dies alles mag im Einzel
fall juristisch nicht zu beanstanden sein, ist es aber 
aus ethischer Sicht. Selbst wenn beim Magnus Haus 
gute denkmalpflegerische Voraussetzungen offen
bar nicht ausreichend waren  Denkmalpflegerinnen 
und Denkmalpfleger können solchem Gemauschel 
entgegenwirken, indem sie ihre Haltung frühzeitig, 
objektiv und ausführlich begründen und die ffent
lichkeit daran teilhaben lassen.

1 Die dendrochronologischen Untersuchungen, die an den Dachbal-
ken anlässlich der Restaurierungsarbeiten 1992–1994 vorgenom-
men wurden, ergaben als Fälljahr 1755.

2 Der Hinweis, das Westphal’sche Haus sei „nach gemeinschaftli-
chen Rissen Boumanns des Sohnes und Naumanns, von letzterem 
erbaut“ worden, ist ungenau: Nicolai, Friedrich: Beschreibung der 
Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam, aller daselbst 
befindlicher Merkwürdigkeiten, und der umliegenden Gegend. Ber-
lin 1786.

3 Grundrisszeichnungen für Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss 
befinden sich im Architekturmuseum der Technischen Universität 
Berlin (Inv.-Nr. 43047–43049).

4 Ab 1761 ist er als Bewohner registriert.
5 Seitlich verlaufen die Bauhofstraße und die Dorotheenstraße.
6 Seit 1949 Humboldt-Universität zu Berlin.
7 Chromplatinammonium oder Platinsalz.
8 Unter anderen sind zu nennen: Hermann von Helmholtz (1821–

1894), der direkte Nachfolger von Gustav Magnus, der als eigentli-
cher Universalgelehrter wichtige Beiträge zur Hydro- und Thermo-
dynamik leistete und die Forschung namentlich in Gebieten wie 
der Optik und Akustik, der Ophthalmologie, der Energiespeicherung 
und dem Elektromagnetismus vorangebracht hat; Rudolf Clausius 
(1822–1888), der eigentliche Begründer der Thermodynamik; Gus-
tav Wiedemann (1826–1899), dem das Wiedemann-Franz-Gesetz 
zur thermischen und elektrischen Leitfähigkeit zu verdanken ist; 
August Kundt (1839–1894), der im Kundt’schen Rohr Schallwellen 
in einem Glasrohr sichtbar machte; und Emil Warburg (1846–
1931), der gemeinsam mit Kundt bedeutende Forschungen zur 
kinetischen Gastheorie durchführte und 1897–1905 Vorsitzender 
der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin war.

9 Siemens, Werner von: Lebenserinnerungen. [1892] 6. Aufl. Berlin 
1901, S. 19.

Beitrag von Henrik Schrat zum  
. Herbstsalon  des a im  

Gor i heaters Berlin 2 17 an der  
Gartenmauer des agnus Hauses.



129

10 Vgl. Siemens, Werner: Über die Umwandlung von Arbeitskraft in 
elektrischen Strom ohne Anwendung permanenter Magnete. In: 
Monatsbericht der Königlich Preußischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Gesamtsitzung vom 17. Januar 1867 (1868), 
S. 55–58.

11 Gustav Magnus war 1867 auch Mitbegründer der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft zu Berlin.

12 Sie war die Tochter des Berliner Verlegers Peter Humblot, Mitinha-
ber von Duncker & Humblot.

13 Max Reinhardt war in chronologischer Reihenfolge Eigentümer der 
folgenden Berliner Theater: Kabarett Schall und Rauch (Kleines 
Theater), Neues Theater (Theater am Schiffbauerdamm), Deut-
sches Theater, Großes Schauspielhaus, Komödie am Kurfürsten-
damm, Theater am Kurfürstendamm.

14 Vgl. § 2 Abs. 2 und 3 des Berliner Denkmalschutzgesetzes (DSchG 
Bln). Die Denkmalliste wurde am 14. Juni 2001 im Amtsblatt für 
Berlin veröffentlicht.

15 Urkunde, ausgestellt durch den Oberbürgermeister von Groß-Berlin, 
Friedrich Ebert, aus Anlass des 100. Geburtstags des deutschen 
Physikers Max Planck, 24. April 1958.

16 Auch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin leistete einen 
namhaften Beitrag.

17 Im Gegenzug zur Spende verpflichtete sich das Land Berlin, „der 
Siemens Aktiengesellschaft hierüber eine steuerliche Spendenbe-
scheinigung für die Förderung wissenschaftlicher Zwecke auszu-
stellen“, damit die Spende von den Steuern abgesetzt werden 
konnte; zit. nach: Koch, Martin: Magnus-Haus heimlich an Groß-
konzern verkauft. Deutsche Physikalische Gesellschaft fühlt sich 
vom Berliner Senat hintergangen. In: Neues Deutschland, 20. Okto-
ber 2001, https://www.nd-aktuell.de/artikel/6729.magnus-haus-
heimlich-an-grosskonzern-verkauft.html (abgerufen am 4. Juni 
2020).

18 Architekt Franz Ollertz, Restaurator Büro Becker & Jakob, Denk-
malpflege Norbert Heuler.

19 Leider wurden viele Oberflächen erneuert und die Innentüren und 
Fenster vollständig ersetzt.

20 Archiv des Landesdenkmalamts Berlin. Zusammenfassend vgl. 
Heuler, Norbert; Schmidt, Franziska: Magnus-Haus, Am Kupfergra-
ben 7. In: Landesdenkmalamt Berlin (Hg.): Reparieren, Renovieren, 
Restaurieren. Vorbildliche Denkmalpflege in Berlin. Berlin 1998, 
S. 9.

21 Koch 2001 (Anm. 17). 
22 Obwohl der Kaufvertrag dies zugelassen hätte, wurde der Kauf-

preis auch nach Erteilung des Bauvorbescheids im Jahr 2015, der 
den Wert des Grundstücks erhöht hatte, nicht aufgebessert.

23 Die Deutsche Physikalische Gesellschaft wird das Gebäude bis 
mindestens Ende 2024 nutzen können. Was nachher geschieht, 
bleibt offen.

24 Der Begriff des Handelns nach Treu und Glauben findet sich im 
deutschen Recht in verschiedenen Gesetzen. Wichtig ist beispiels-
weise § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), „Leistung nach 
Treu und Glauben“: „Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so 
zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrs-
sitte es erfordern.“ Das Schweizerische Zivilgesetzbuch bestimmt 
generell in Art. 2, Abs. 1: „Jedermann hat in der Ausübung seiner 
Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben 
zu handeln.“ 

25 Nach dem Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident 1994 bis zu 
seinem Tod 2015 hatte Richard von Weizsäcker sein Büro im Ma- 
gnus-Haus. Die Absicht, diese Tradition mit einem seiner Nachfol-
ger, Horst Köhler, fortzusetzen, zerschlug sich in der Folge des vor-
gesehenen Neubaus. Siemens beanspruchte in der Folge die frei 
werdenden Räume selbst; heute hat dort die Ernst von Siemens 
Kunststiftung ihren Sitz.

26 Siemens hätte eine Kaufpreisanpassung leisten müssen, wenn 
innerhalb von zehn Jahren auf dem Grundstück zusätzliches Bau-
recht geschaffen worden wäre. So kam der Antrag erst elf Jahre 
nach Erwerb.

27 Collegium Hungaricum Berlin CHB, Architekt Peter P. Schweger, 
2007.

28 Beispielsweise Bernau, Nikolaus: Siemens-Skandal in Berlin-Mitte 
zeigt Macht der Investoren. In: Berliner Zeitung, 28. Juni 2015; 

Paul, Ulrich: Umstrittenes Bauprojekt in Berlin-Mitte. Neubau der 
Siemens-Zentrale auf Druck von Klaus Wowereit genehmigt. In: 
Berliner Zeitung, 24. Juni 2015; Idel, Philipp: Ein Herz für Siemens. 
Konzern baut neue Repräsentanz auf denkmalgeschütztem 
Grund – mit Klaus Wowereits Hilfe. In: taz, 26. Juni 2015; Keilani, 
Fatina: Mit Erlaubnis vom Chef. Siemens plant einen Neubau am 
Kupfergraben. Die Denkmalschützer protestieren – ohne Erfolg. 
In: Der Tagesspiegel, 3. Juli 2015; Paul, Ulrich: In dieser Krassheit 
kenne ich keinen vergleichbaren Fall. Interview mit Bernhard Fur-
rer. In: Berliner Zeitung, 3. Juli 2015; Mörsch, Georg: Ein Haus in 
Berlin. In: Neue Zürcher Zeitung, 24. Dezember 2015, S. 10.

29 Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ord-
nung Carsten Spallek (CDU), Bezirksamt Mitte: Weisung an das 
Stadtplanungsamt und die Untere Denkmalschutzbehörde, „die 
stadtplanerischen und denkmalschutzrechtlichen Bedenken 
zurückzustellen“, 13. August 2013.

30 Landesdenkmalrat Berlin: Protokoll der Sitzung vom 7. Januar 
2015.

31 Schreiben von Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Sie-
mens AG, an den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, 
16. April 2013; dessen Schreiben an Bausenator Michael Müller, 
31. Mai 2013.

32 Brief der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Stabsstelle Denkmalschutz und UNESCO-Welterbe, Oberste Denk-
malschutzbehörde an das Bezirksamt Mitte von Berlin, 18. Dezem-
ber 2014: „[Die] Frage wird nach Weisung von SenBauDir wie folgt 
beantwortet …“. 

33 „Das Unternehmen Siemens beabsichtigt, auf dem Gelände des 
Magnus-Hauses seine Konzernrepäsentanz zu errichten. Dieses 
Vorhaben soll der Schaffung eines Forums für den Dialog zwi-
schen Politik und Wirtschaft dienen und ist deshalb für Berlin von 
herausragender wirtschaftspolitischer Bedeutung. Der repräsenta-
tive Standort entspricht nicht nur der Bedeutung des Unterneh-
mens Siemens als größtem industriellen Arbeitgeber der Haupt-
stadt, sondern bindet darüber hinaus das Unternehmen Siemens 
noch fester an Berlin als Gründungsstadt des Konzerns“. Abgeord-
netenhaus von Berlin: Drs. 17/16 309. Antwort des Senats auf die 
schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Klaus Lederer und Katrin 
Lompscher (Die Linke) vom 29. Mai 2015 – Bauvorhaben Magnus-
Haus: Gilt in Berlin Sonder-Baurecht für Großkonzerne?, S. 3.  
Ein wesentlicher Kritikpunkt war auch die geplante Tiefgarage. 
Diese wurde nicht im gewünschten Ausmaß genehmigt, vgl. Brief 
des Bezirksamts Mitte von Berlin an Siemens Real Estate, 30. März 
2015.

34 Nr. 2014/2024. Der Vorbescheid hält merkwürdigerweise fest, 
dass „der Prüfumfang […] die Prüfung des Einfügungs- (Umge-
bungsschutz DSchG Bln) und des denkmalschutzrechtlichen Rück-
sichtnahmegebotes […]“ nicht beinhaltet. Zudem waren die Konse-
quenzen für das Welterbe nicht Gegenstand des Verfahrens.

35 Die Zusicherung, einen Wettbewerb auszuschreiben, hatte die Sie-
mens AG im Zug der Diskussionen mit der Senatsbaudirektorin vor 
der Eingabe des Antrags auf einen Vorbescheid gemacht.

36 Architektenkammer Berlin; Architekten- und Ingenieurverein Berlin; 
Bund Deutscher Architekten Berlin u. a: Offener Brief zum Wettbe-
werb Magnus-Haus, 9. November 2015, https://www.bda-bund.de/
wp-content/uploads/2016/05/Offener_Brief__Wettbewerb_Mag-
nus-Haus.pdf (abgerufen am 4. Juni 2020).

37 Vgl. Bäumler, Klaus: Handlungswissen für Bürger: Der „Offene 
Brief“ als Instrument der Bürger-Werkstatt. In: Standpunkte. 
Online-Magazin des Münchner Forum e.V., März 2016, S. 25.

38 Vgl. Bezirksamt Mitte von Berlin: Magnushaus Keine Zusatzbebau-
ung im Garten des letzten barocken Stadtpalais in Mitte. Presse-
mitteilung 296/2018 vom 18. Juli 2018, https://www.berlin.de/ba-
mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2018/
pressemitteilung.722625.php (abgerufen am 4. Juni 2020). Ange-
sichts des Umstands, dass Nachbarinnen und Nachbarn Wider-
spruch gegen den Vorbescheid eingelegt hatten und es ohnehin 
fraglich war, ob der Bezirk dessen Genehmigung nicht zurückzu-
nehmen habe, war die Verlängerung von Siemens nicht offiziell 
beantragt worden.

39 Der Nutzungsvertrag von 1994 kann gemäß § 544 BGB nach drei-
ßig Jahren gekündigt werden.
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